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+ Siehe 5 9 Absatz 6 des Bundesbaugese~zes (BB~UG)vom 23. Juni 

1960 (BGB~.1 C. 341). 



I. Räumlicher Geltungsbereich 


Der räumliche Geltungsbereich ist im Bebauungsplan "Stellplatz 


Camphausenstraße/~anssenstraße" durch einen braunen Farb- 


streifen eindeutig gekennzeicnnet. 


Der Plan erfaßt die Grundstücke zwischen dem Haus Camphausen- 


straee Nr. 24 und der Janssenstraße. 


Der ständig zunehmende Kraftfahrzeugverkehr erfordert, daß in 

den einzelnen Stadtteilen Stellplätze für den ruhenden Verkehr 

angelegt werden. So ist auch beabsichtigt, i~m Ortsteil Holster- 

hausen zu den bereits vorhandenen Anlagen weitere Stellplätze 

zu schaffen. Hierzu niuß auf geeignete, möglichst unbebaute Be- 

sitzungen zurückgegriffen werden. Um diese Grundstücke bis zur 

Vorlage eines verbindlichen Bebauungsplanes von der Bebauung 

freizuhalten und damit vorab Bodenordnungsmaßnahmen einzeleitet 

werden konnten, I-!at der Rat der Stadt am 14. März 1963 beschlossen, 
daß für verschiedene kleine. Bereiche im Ortsteil Holsterhausen 

Bebauungspläne aufgestellt werden sollen und eine Satzung über 

Vorkaufsrecht fir unbebaute Grundstücke erlassen. Zur weiteren 

Sicherung der Planung hat der Rat der Stadt am 11. Juni 1984 
eine Satzung Lber eine Veränderungssperre für die zleichen 

Bereiche beschlossen. 

Der für den Bereich "Camphausenstraße/Janssenstraße" vorliegende 

Bebauungsplan setzt die Anlage eines Gemeinschaftsstellplatzes 

mit etwa 20 Stellplätzen an der Camphausenstraße und eine III-

geschossige Abschlußbebauung an der Ecke Janssenstraße/Camp- 

hausenstraße fest. Die Stellplatzanlage wird eingegrünt. 

111. Bodenordnungsmaflnahmen 


Sollte sich die zur Verwirklichung des Eebauungsplanes er- 


forderliche Dodenordnung nicht auf freiwilliger Basis durch- 




fiihren lassen, ist beabsichtigt, von der im fiinften Teil des 


Bundesbaugesetzes au.fgeführten Maßnahme -Enteignung- Gebrauch 


zu.machen. 


IV. Kosten 


Die der Stadt durch die Anlage des Gemeinschaftsstellplatzes 


voraussichtlich entstehenden Kosten in uberschläglich ermittelter 


Höhe von 123.000,-- DM werden bei der Ablösung der Stellplätze 


zu einem geringen Teil wieder eingenomrrien. 


Essen, den 9. September 1965 
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Diese Begründung iiat gemäß $ 2 Abs. 6 des Bundesbaugesetzes vom 
23. Juni 1960 (BGB~.I S. 341) in der Zeit vom 17. Januar 1966 

Dis 17. Februar 1966 öffentlich ausgelegen. 




Die Bekanntmachung gemäß $ 12 des BundesbaugeseLzes vom 

23. Juni 1960 (BGB1. I S. 341) ist im Amtsblatt der Stadt Essen 
Nr. 2 vom 14. Januar 1967 veröffentlicht worden. 

Diese Begründung liegt ab 16. Januar 1967 öffentlich aus. 



